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A. Das Spannungsfeld

Der Zugang zu den öffentlichen Ämtern der Republik wird nicht nur im 
allgemeinen öffentlichen, sondern auch im individuellen Interesse rechtsge­
bunden grundsätzlich nur den bestqualifiziertesten Bewerberinnen und Be­
werbern1 gewährt. Zugleich bestehen nachvollziehbare Erwägungen, die dem 
Dienstherrn Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten über den in die Position 
gesetzten Bewerber zusprechen. Diese beiden Wertungen können nicht im­
mer in Einklang gebracht werden. 

Diese Arbeit möchte dabei helfen, das Spannungsfeld bei der Besetzung 
bestimmter Ämter zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben aufzulösen, das be­
steht zwischen rechtlichen Anforderungen, insbesondere grundrechtlichen 
Gewährleistungen, einerseits und legitimen politischen Steuerungs- und Ein­
wirkungserwägungen auf den Aufgabenerfüllenden andererseits.

Gelegentlich sind Entladungen dieser Spannungen spürbar. So wie im Fall 
der Wahl des Vizepräsidenten des Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein 
durch den Schleswig-Holsteinischen Landtag. Dieser wird, wie auch der 
Präsident des Rechnungshofes, auf Vorschlag der Landesregierung vom 
Landtag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder auf die Dauer 
von zwölf  Jahren gewählt und sodann vom Ministerpräsidenten zum Beam­
ten auf Zeit ernannt (vgl. Art. 65 Abs. 2 LV SH2; § 4 Abs. 1 und 2 LRHG SH3). 
In Erklärung seines Abstimmungsverhaltens sprach ein mutiger Landtagsab­
geordneter vor dem Plenum einen besonderen Umstand aus: 

Er erklärte, seine Fraktion stimmte gegen die Wahl des Vorgeschlagenen, 
weil sie weder überzeugt sei, dass dieser für diese Position am besten quali­
fiziert sei, noch habe man auch nur versucht, die Person mit der besten 
Qualifikation zu finden. Vielmehr sei, wie auch medial bekannt wurde, be­
reits im Vorfeld der Wahlentscheidung durch die Vorsitzenden von SPD und 
CDU ein Personalpaket geschnürt worden, das u. a. vorsehe, ein FDP-Mit­
glied zum Abteilungsleiter im Landesrechnungshof zu wählen, dem von 

1  Die Arbeit verwendet im Folgenden zumeist nur die männliche Form. Die weib­
liche Form ist dabei nicht lediglich mitgemeint, sondern jeweils ausdrücklich ange­
sprochen.

2  Verfassung des Landes Schleswig-Holstein vom 02.12.2014 (GVOBl. S. 344).
3  Gesetz über den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein v. 02.01.1991 

(GVOBl. S. 3).
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SPD-Seite zuvor noch mangelnde Kompetenz vorgeworfen worden sei. Der 
nun vorgeschlagene Kandidat werde als langjähriges SPD-Mitglied und per­
sönlicher Freund der Parteispitze aus dem Finanzministerium direkt an die 
Spitze des Landesrechnungshofs zum Vizepräsidenten gewählt. Im Gegenzug 
dürfe die CDU den Vorschlag zum nächsten Präsidenten des Landesverfas­
sungsgerichts unterbreiten. 

Der Abgeordnete wurde daraufhin durch den Parlamentspräsidenten zur 
Ordnung gerufen. Das hier durch den Abgeordneten genutzte Rederecht zur 
Erklärung seines Abstimmungsverhaltens umfasse keine Bewertung der zur 
Abstimmung stehenden Person. Der Ordnungsruf rechtfertige sich zudem aus 
dem Parlamentsbrauch, nach dem es in personalia keine Erörterung ad perso­
nam gebe.4

Unabhängig von der Frage der Recht- oder auch Verfassungsmäßigkeit des 
Ordnungsrufes zeigt der dargestellte Fall die bipolare Struktur im Konstrukt 
des Wahlbeamten auf: Auf den strukturell auf Sachwissen und Professionali­
tät gegründeten Beamtentypus wird der politische Berufungsmodus der Wahl 
angewendet, was nicht nur im Hinblick auf die Anforderungen der zu beset­
zenden Position nicht immer zu angemessenen Ergebnissen führt, sondern 
auch wesentliche Strukturmerkmale des öffentlichen Dienstrechts unterläuft. 
Das Problem betrifft die Anwendbarkeit und Reichweite des grundrechtsglei­
chen Rechts auf chancengleichen und diskriminierungsfreien Zugang zu öf­
fentlichen Ämtern. 

I. Bestimmungsfaktoren für Staatstätigkeit

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist die Suche nach den maß­
geblichen Bestimmungsfaktoren für gute Staatstätigkeit. Die Frage ist, was 
gutes Staatshandeln ausmacht und daran anknüpfend, welche äußeren und 
möglicherweise auch inneren Umstände und Rahmenbedingungen hierfür 
gegeben sein müssen. Dabei liegt der Blick primär auf dem Verwaltungshan­
deln, mit dem der Staat in vielfältiger Weise nach außen tätig wird. Zugleich 
erschöpft sich die nach außen wirkende staatliche Tätigkeit nicht hierin. 
Auch die rechtsprechende Gewalt ist staatliche Gewalt, wenngleich in ihrem 
Wesen grundlegend verschieden, maßgeblich aufgrund der sachlichen Unab­
hängigkeit vom politischen Prinzipal. Für das hier aufzugreifende Interesse 
der Erscheinungsformen staatlicher Gewalt und deren Beherrschung und 
Steuerung erscheint es ausreichend, zunächst auf die Verwaltung als tragende 
Säule und Ausgangspunkt des staatlichen Apparates bei der Erfüllung öffent­
licher Aufgaben zu rekurrieren. Hierbei soll vor allem betrachtet werden, 

4  Vgl. LVerfG SH, Urt. v. 17.5.2017 – LVerfG 1/17, auch NVwZ-RR 2017, 593.
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welche Rolle die Verwaltung als klassischerweise unpolitischer Teil der Exe­
kutive im Staatsgefüge einnimmt und welche Aufgaben ihr zukommen. 

Das traditionelle Gewaltenteilungsmodell nach Montesquieu5, was bis 
heute in seiner Grundsätzlichkeit nicht an Wert eingebüßt zu haben scheint, 
sieht in der Verwaltung die rein ausführende Gewalt. Diese führt vor allem 
die Vorgaben der Legislative, der gesetzgebenden Gewalt, aus und ist dabei 
zugleich zur Berücksichtigung der judikativen Vorgaben gehalten und deren 
Kontrolle unterworfen. Nach klassischem Verständnis soll der Verwaltungs­
beamte weisungsgebunden zumeist abstrakt-generelle politische Vorgaben in 
konkret-individuelle administrative Maßnahmen übersetzen und diese umset­
zen. Insbesondere verwaltungswissenschaftlich wird die Genauigkeit und die 
Folgen dieser Umsetzung unter dem Stichwort Implementationsforschung 
untersucht. Stellvertretend wird von Steuerungsressourcen oder -instrumen­
ten geredet, womit u. a. angedeutet wird, dass es um die Suche nach zielge­
nauen Mechanismen des Prinzipals der Politik zur Lenkung und präventiven 
Kontrolle gegenüber dem Agenten der Verwaltung geht. 

Ausgehend von Hebeler6 benutzt der Staat im Hinblick auf das Funktio­
nieren und Lenken von Verwaltungstätigkeit im Wesentlichen vier Elemente, 
die sich in ihrem gegenständlichen Bereich und ihrer Wirkung überschneiden 
können: Diese sind als erstes Rechtssätze und Planungen, als zweites die 
Organisation, innerhalb derer die Verwaltungstätigkeit abläuft, als drittes die 
aufgewendeten Finanz- und Sachmittel sowie schließlich viertens das Perso­
nal.

Das wohl vorherrschende Steuerungselement der Politik für das Verwal­
tungshandeln scheint unverändert die unmittelbare Gesetzesbindung des 
Verwaltungshandelns sowie dessen anlassbezogene und – abseits von gesetz­
geberisch eingeräumten Beurteilungs-, Prognose- oder Ermessensspielräu­
men – grundsätzlich lückenlose Kontrolle durch vor allem die Gerichte. Der 
Vorrang des Gesetzes, abgeleitet aus dem Rechtsstaatsprinzip, in seiner spe­
ziellen Ausprägung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verbietet ein admi­
nistratives Handeln contra legem. Ergänzt durch den aus den Grundrechts­
verbürgungen und auch aus dem Rechtsstaat abgeleiteten Vorbehalt des Ge­
setzes, der grundrechtsbelastendes Verwaltungshandeln vom Vorliegen einer 
formell-gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage abhängig macht, sichern diese, 
verstanden als verfassungsrechtlich vorgegebene, administrative Handlungs­
grundsätze eine Orientierung der Verwaltung allein an Gesetz und Recht und 
zudem den Grundsatz der funktionellen Gewaltenteilung. Ausgehend von 
einer allein auf Umsetzung legislativer Vorgaben ausgerichteten Exekutive 

5  Montesquieu, De l’esprit des loix (Vom Geist der Gesetze), 1748.
6  Hebeler, Verwaltungspersonal, S. 16.




